
Förderverein   

Schule unterm Regenbogen  

Grundschule Schmedenstedt/Woltorf 

Verein der Ehemaligen und Freunde der Grundschule Schmedenstedt/Woltorf 
 

 

 

31226 Peine 

  
 

Vor- und Nachname 

 

   

 
Anschrift 

 
Straße:   

 
 

 
PLZ:  Ort: 

 
Emailadresse 

    

 

Beitrittserklärung 

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Förderverein der Schule unterm Regenbogen - Grundschule 

Schmedenstedt/Woltorf. 

Ich bin bereit, den Verein mit einem Betrag von €  ________________     jährlich zu unterstützen. 

Einzugsermächtigung 

Ich ermächtige Sie widerruflich, die oben bezeichneten Beträge bei Fälligkeit zu Lasten des Kontos 

IBAN  DE      

 
BIC 

 
   

 
Bank  

 
   

 
Kontoinhaber 

    

 

mittels Lastschrift einzuziehen. Wenn das Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens der Bank 

keine Verpflichtung zur Einlösung. Evtl. Gebühren, die dadurch entstehen, trage ich. 

Mit der rechtsgültigen Unterschrift erkenne(n) ich/wir die Vereinssatzung sowie die Hinweise zum Datenschutz im 

Verein (s. Rückseite) ausdrücklich an und stimme(n) der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der angegebenen Daten 

in dem genannten Ausmaß und Umfang zu.  

_____________________      _______________________________________________________ 

Ort/Datum                                       Unterschrift 

Vorstand:     
Stefanie Fricke     Volksbank BraWo 
Ilka Köther     IBAN: DE21 2699 1066 7350 8300 00 
Reno Roth     BIC: GENO DE F1 WOB 
Anja Brettschneider   

An den Vorstand des Fördervereins    

Schule unterm Regenbogen                        

Grundschule Schmedenstedt/Woltorf 

Smiedestidde 19 

31226 Peine 
 

31226 Peine 

 

Du 

  

 

 

Mitgliedsnummer: ___________________ 

Eintritt ab:               ___________________ 



Datenschutz im Verein 

 

(1) Diese Datenschutzerklärung beinhaltet die „Informationspflicht bei Erhebung von 

personenbezogenen Daten bei der betroffenen Person“ gemäß Art. 13 Datenschutz-

Grundverordnung (DSGVO).  

 

(2) Zur Erfüllung der Zwecke und Aufgaben des Vereins werden unter Beachtung der Vorgaben 

der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) 

folgende personenbezogene Daten über persönliche und sachliche Verhältnisse der Mitglieder 

im Verein erfasst und verarbeitet: Geschlecht, Name, Anschrift, E-Mail-Adresse und die 

Bankverbindung. 

 

(3) Für weitere personenbezogene Daten und für solche, die in den Vereinspublikationen und 

Online-Medien veröffentlicht werden sollen (inkl. Foto- und Videoaufnahmen), ist eine 

schriftlicher Einwilligungserklärung des Mitgliedes unter Beachtung des Art. 7 DSGVO 

notwendig. Dazu ist ein entsprechendes Formblatt des Vereins vom Mitglied zu unterschreiben. 

Die Entscheidung zur Erhebung weiterer personenbezogener Daten und deren Veröffentlichung 

trifft das Mitglied freiwillig. Das Einverständnis kann das Mitglied jederzeit ohne nachteilige 

Folgen mit Wirkung für die Zukunft in Textform gegenüber dem Vereinsvorstand widerrufen.  

 

(4) Die personenbezogenen Daten werden durch geeignete technische und organisatorische 

Maßnahmen vor der Kenntnisnahme Dritter geschützt.  

 

(5) Soweit die in den jeweiligen Vorschriften beschriebenen Voraussetzungen vorliegen, hat 

jedes Vereinsmitglied insbesondere die folgenden Rechte:  

• das Recht auf Auskunft nach Artikel 15 DSGVO,  

• das Recht auf Berichtigung nach Artikel 16 DSGVO,  

• das Recht auf Löschung nach Artikel 17 DSGVO,  

• das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 18 DSGVO,  

• das Recht auf Datenübertragbarkeit nach Artikel 20 DSGVO und  

• das Widerspruchsrecht nach Artikel 21 DSGVO.  

 

(6) Den Organen des Vereins, allen Mitarbeitern oder sonst für den Verein Tätigen ist es 

untersagt, personenbezogene Daten unbefugt zu anderen als dem zur jeweiligen 

Aufgabenerfüllung gehörenden Zweck zu verarbeiten, bekannt zu geben, Dritten zugänglich zu 

machen oder sonst zu nutzen. Diese Pflicht besteht auch über das Ausscheiden der oben 

genannten Personen aus dem Verein hinaus.  

 

(7) Beim Austritt aus dem Verein werden die personenbezogenen Daten des Mitglieds nach 

zwei Jahren aus der Mitgliederdatenverwaltung gelöscht. Personenbezogene Daten, die die 

Kassenverwaltung betreffen, werden gemäß der steuergesetzlichen Bestimmungen bis zu zehn 

Jahre ab der schriftlichen Bestätigung des Austritts durch den Vorstand aufbewahrt. Sie 

werden gesperrt.  

 

(8) Durch ihre Mitgliedschaft und die damit verbundene Anerkennung der Vereinssatzung 

stimmen die Mitglieder der Erhebung, Verarbeitung (Speicherung, Veränderung, Übermittlung) 

und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten in dem vorgenannten Ausmaß und Umfang zu. 

Eine anderweitige, über die Erfüllung seiner satzungsmäßigen Aufgaben und Zwecke 

hinausgehende Datenverarbeitung oder Nutzung ist dem Verein/Verband nur erlaubt, sofern er 

aus gesetzlichen Gründen hierzu verpflichtet ist oder das Mitglied eingewilligt hat. Ein 

Datenverkauf ist nicht statthaft. 

   


